Bezirksamt Neukolln von Berlin 11.07.2022

Stadtentwicklungsamt 2998
Stadtplanung
Stapl b1-6144/8-85B/02

BEZIRKSAMTSVORLAGE NR.90/22
- zur Beschlussfassung -

fir die Sitzung am 23.08.2022

1. Gegenstand derVorlage:  Bebauungsplan 8-85B

(,LahnstraBBe - West)

- Geltungsbereichsdnderung -

- Planinhaltskonkretisierung -

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Jochen Biedermann

3. Beschlussentwurf:

a.

Das Bezirksamt beschliefit im Anschluss an den Bezirksamtsbeschluss Nummer
32/18 vom 30.01.2018, den Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs
8-85B zu dndern und um die Grundstiicke Lahnstraf3e 33, 57, 61 und 73/77,
Naumburger Straf3e 37, 41-42 und 44 sowie die siidlich an der Lahnstraf3e an-
grenzende Fldche der IGB Industriebahn-Gesellschaft Berlin zu reduzieren.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-85B umfasst nunmehr die Grund-
stlicke Mierstraf3e 7, Lahnstrafle 42/46 / Mittelbuschweg 12, Mittelbuschweg 20,
Lahnstraf3e 52 / Mittelbuschweg 15 und Lahnstraf3e 54/56 im Bezirk Neukdlln.

Gleichzeitig beschlief3t das Bezirksamt, den Planinhalt des Bebauungsplans
8-85B zu konkretisieren und das Bebauungsplanverfahren mit den gednderten
Planinhalten fortzufiihren. Wesentliches Ziel des Bebauungsplanentwurfs ist die
planungsrechtliche Sicherung eines Gewerbegebiets gemdf3 § 8 Baunutzungs-
verordnung. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-85B soll eine Gliede-
rung der zuldssigen Nutzungen innerhalb der einzelnen Teilflachen erfolgen.
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Die Planunterlage fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-85B bildet
der Planausschnitt im Maf3stab 1 : 5.000 vom 21.06.2022.

b. Der Bebauungsplan 8-85B bedarf des Beschlusses durch die Bezirksverordne-
tenversammlung.

c. Mit der Durchfiihrung dieses Beschlusses wird das Stadtentwicklungsamt - Fach-
bereich Stadtplanung - beauftragt.
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4, Begriindung

4.1 Anlass und Erforderlichkeit der Geltungsbereichsreduzierung und Planinhaltsén-

derung

Der generelle Bebauungsplan 8-85B wurde durch Bezirksamtsbeschluss vom 30.01.2018
(Bezirksamtsvorlage-Nummer 32/18) eingeleitet. Anlass fiir die Einleitung war seinerzeit
die planungsrechtliche Verhinderung der Ansiedlung von grofifldchigen Einzelhandelsbe-
trieben (Verkaufsfléiche > 800 m? / Geschossfléche > 1.200 m?). Durch den Bebauungs-
plan 8-85B sollte eine Uberleitung der Art der baulichen Nutzung auf die aktuelle Fas-
sung der Baunutzungsverordnung erfolgen. Durch die Festsetzungen als Gewerbe- bezie-
hungsweise Mischgebiet gemaf3 aktueller Fassung der Baunutzungsverordnung wdre die
Zulassigkeit grofiflachiger Einzelhandelsbetriebe eingeschrdnkt; iiber weitergehende Zu-
lassigkeitseinschrdnkungen sollte im Bebauungsplanverfahren entschieden werden. Das
Bebauungsplanverfahren wurde, da von konkreten Pldanen zur Ansiedlung von grof3fléchi-
gen Einzelhandelsbetrieben in der Folge Abstand genommen wurde, seitdem nicht weiter-

betrieben.

In den letzten Jahren ist das Industrie- und Gewerbegebiet zwischen S-Bahntrasse, Gren-
zallee und Karl-Marx-Strafe, einschliefllich der Fldchen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans 8-85B, durch einen zunehmenden Verdnderungsdruck und eine erhéhte Nach-
frage nach Biiroflachen, verbunden mit einer erheblichen Bodenwertsteigerung, bei
gleichzeitiger Verknappung von gewerblichen Baufldchen und Produktionsstandorten ge-
kennzeichnet. Die iiberwiegend angefragten Nutzungen (Biirogebaude, Hotel, Einzelhan-
del) sind geeignet, das Gebiet weiter dauerhaft zu verandern und produktionsgepragte
Nutzungen zu verdrdngen. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2020 die ,,Stadtebauliche
Rahmenplanung Naumburger Strafe, Teil des Industrie- und Gewerbegebietes Neukdlln-

Sudring” erarbeitet.

Die stadtebauliche Rahmenplanung definiert gewerblich-industrielle Nutzungsschwer-
punkte und ihre Abgrenzungen beziehungsweise die Ubergangsbereiche zu sensiblen
Nutzungen, einschlieBlich méglicher Standorte fiir zukiinftige (selbstéindige) Biironutzun-
gen. Der stadtebaulichen Rahmenplanung wurde durch die Bezirksverordnetenversamm-
lung am 19.05.2021 als staddtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne von § 1 Absatz 6

Nummer 11 Baugesetzbuch zugestimmt.

In weitergehenden Abstimmungen zwischen dem Stadtentwicklungsamt und der Wirt-

schaftstforderung wurden die Zielsetzungen fiir die einzelnen Teilgebiete Bezug nehmend
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auf die Bestandsnutzungen und / oder genehmigten Vorhaben sowie im Hinblick auf eine

sinnvolle Gliederung weiter konkretisiert und fortgeschrieben.

Nach einer erneuten Priifung des Planerfordernisses sollen die Teilfldchen siidlich der
Lahnstraf3e im Geltungsbereich des festgesetzten Bebauungsplans XIV-24 (festgesetzt am
29.12.1966, Gesetz- und Verordnungsblatt 1967, Seite 23) nicht mehr durch den Bebau-
ungsplan 8-85B liberplant werden. Vielmehr ist beabsichtigt, an der bisherigen Festset-
zung zur Art der baulichen Nutzung - Industriegebiet - im Bebauungsplan XIV-24 festzu-
halten. Die Festsetzung sichert vor dem Hintergrund der Unzulassigkeit von (selbsténdli-
gen) Geschdfts-, Biiro- und Verwaltungsgebduden die gewerbliche und industrielle Ent-
wicklung am Standort. Im Weiteren wird gepriift, ob gegebenenfalls fiir den gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplans XIV-24 die Einleitung eines einfachen Bebauungs-

plans zum Ausschluss weiterer unerwiinschter Nutzungen stddtebaulich erforderlich ist.

Mit der Planinhaltsdnderung sollen die bezirklichen Entwicklungsziele aus der stddtebauli-
chen Rahmenplanung und unter Berlicksichtigung der Bestandsnutzungen fiir die westli-
chen Teilfldchen zwischen S-Bahntrasse und Lahnstraf3e planungsrechtlich umgesetzt

werden.

4,2 Wesentlicher Planinhalt

Die Flachen im Geltungsbereich des generellen Bebauungsplans 8-85B sollen als Ge-

werbegebiet gemdf3 § 8 Baunutzungsverordnung festgesetzt werden.

Das Gewerbegebiet soll dahingehend gegliedert werden, dass entlang der Lahnstrafle

und entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereichs (zum Grundstiick Karl-Marx-

Straf3e 231, auBBerhalb des Geltungsbereichs), entsprechend dem Bestand ein breites

Nutzungsspektrum ermdglicht wird. So sollen hier Gewerbebetriebe aller Art, Geschdfts-,

Biiro- und Verwaltungsgebdude allgemein zuldssig, Anlagen fiir sportliche, kirchliche, kul-

turelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Schank- und Speisewirtschaften (Unter-

art von Gewerbebefrieben aller Art) ausnahmsweise zuldssig sein (Einzelfallbeurteilung).

Lagerhduser, Lagerplatze, 6ffentliche Betriebe sowie Gro3handelsbetriebe sollen aus

stddtebaulichen Griinden an der Lahnstraf3e ausgeschlossen werden.

Der iiberwiegende Flachenanteil im Geltungsbereich soll jedoch weiterhin insbesondere

(produzierenden) Gewerbebetrieben beziehungsweise Reparatur- und Handwerksbetrie-

ben vorbehalten bleiben. Dem entsprechend sollen auf den Grundstiicken Mierstrafle 7,
Lahnstrafle 42/46 / Mittelbuschweg 12 (teilweise), Mittelbuschweg 20, Lahnstraf3e 58/78
/ Mittelbuschweg 16 (teilweise) (selbstandige) Geschdfts-, Biiro- und Verwaltungsge-
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b&ude sowie Anlagen fiir sportliche Zwecke (auch kommerziell betriebene) zukiinftig aus-

geschlossen werden. Uber Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche

Zwecke sowie Schank- und Speisewirtschaften (Unterart von Gewerbebetrieben aller Art)

soll nach Einzelfallbeurteilung entschieden werden (ausnahmsweise Zuldssigkeit).

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Vergniigungsstatten (Unferarten von Gewerbebe-

frieben aller Art), Tankstellen, Selfstorage (Unferart von selbsténdigen Lagerhdusern) sol-

len im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans 8-85B nicht zuldssig sein. Einzel-

handelsbetriebe sollen gem&f den Uberlegungen des in Fortschreibung befindlichen Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzeptes zukiinftig ebenfalls nicht mehr zugelassen werden, da-

von ausgenommen ist der Werksverkauf von im Gebiet hergestellten / bearbeiteten Wa-
ren. Vorhandene Einzelhandelsbetriebe im Geltungsbereich haben Bestandsschutz. Im
Verfahren ist der erweiterte Bestandsschutz gemdf3 § 1 Absatz 10 Baunutzungsverord-

nung (sogenannte Fremdkorperfestsetzung) fiir diese Betriebe zu priifen.

Da die Fldchen siidlich der Lahnstraf3e nicht mehr iiberplant werden sollen, entfallt die

Festsetzung von Mischgebiet fiir die bestehenden Wohngebdude.

4.3 Verfahren

Uber die beabsichtigte Geltungsbereich- und Planinhaltsdnderung wurden die Senatsver-
waltung fiir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, | C, sowie die Gemeinsame Landes-
planungsabteilung, GL5, gemdB § 5 Ausfiihrungsgesetz zum Baugesetzbuch durch Uber-

sendung des Entwurfs der Bezirksamtsvorlage informiert.

Mit Schreiben vom 05.07.2022 wurde durch die Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung,
Bauen und Wohnen, | C, mitgeteilt, dass gegen die Absicht, den Bebauungsplan 8-85B zu
dndern und den Geltungsbereich zu reduzieren, keine grundsdatzlichen Bedenken beste-
hen. Der Bebauungsplan enthdlt beziehungsweise grenzt an libergeordnete Verkehrsan-
lagen und beriihrt damit dringende Gesamtinteressen Berlins nach § 7 Absatz 1 Nummer
2 Ausfiihrungsgesetz zum Baugesetzbuch (Senatsverwaltung fir Umwelt, Mobilitat, Ver-
kehr- und Klimaschutz, IV B).

Durch die Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, | B, wird bestdtigt,
dass der Bebauungsplan aus dem Fldchennutzungsplan entwickelbar ist. Regionalplane-
rische Festsetzungen des Fldchennutzungsplans werden durch den Bebauungsplan nicht
berihrt.
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Durch die Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, | A, wird ausge-
fithrt, dass die Ubereinstimmung mit den sonstigen stédtebaulichen Planungen (Stadtent-
wicklungspldne Zentren 2030, Wirtschaft 2030 sowie Ausfiihrungsvorschriften Zentren und
Einzelhandel) zu erwarten ist. Eine Beurteilung kann abschlieBBend erst nach Vorlage des
Bebauungsplanentwurfs beurteilt werden. Fiir das Gebiet siidlich der Lahnstrafle, das aus
dem Geltungsbereich herausgenommen werden soll, sollte gepriift werden, ob das dor-
tige Planungsrecht aus den Jahren 1966/67 ausreichend ist, um kiinftige Einzelhandels-
vorhaben (auch Erweiterungen) im Sinne des bezirklichen Zentrenkonzeptes und der Steu-
erungsgrundsdtze des Stadtentwicklungsplans Zentren 2030 (Kapitel 2.2) wirksam auszu-
schlief3en. Andernfalls sollte das Vorliegen eines Planerfordernisses auch auf Basis der

Ziffern 3.4.5 und 3.7 Ausfiihrungsvorschriften Zentren und Einzelhandel gepriift werden.

Durch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung, GL 5, wurde mit Schreiben vom
01.07.2022 mitgeteilt, dass derzeit kein Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung zu

erkennen ist.

5. Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auswirkungen kénnen erst nach Stellungnahme der einzelnen Dienst-

stellen aufgrund dieses Beschlusses ermittelt werden.

6. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(Bundesgesetzblatt | Seite 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.
April 2022 (Bundesgesetzblatt | Seite 674);

Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung
BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (Bundesgesetzblatt | Seite 3786), zu-
letzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (Bundesgesetzblatt | Seite
1802);

Gesetz zur Ausfiihrung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 7. Novem-
ber 1999 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 578), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 27. September 2021 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 1119).

Jochen Biedermann
Bezirksstadtrat

Bezirksamtsvorlage
Bebauungsplan 8-85B Seite 6 von 6



LRI E AT s
. Schwarzastrale iz '
R o~

e

—=Naukolin-~

'y =
Geltungsbereichs-
reduzierung

by —

- R =
B‘hl%‘yﬁgﬁl : e Ortsteil Britz | Stadtentwicklungsamt
"’a - Fachbereich Vermessung und Geoinformation
B &

= W\ =

N ==") _‘—///gﬁy‘ -/_.__—'—_ Met 21.06.2022
e == i A\ = b

MaRstab 1: S\ sz SRS A VANERNAN




RO | L1 PE e

e ) ’&

o

7 ', .
7
2 .___J% V.2

> W’ ﬂ‘ M
(@4

B

BUS( h;_nhlgalil

Eranzélle

Bezirksamt Neukélln von Berlin
Stadtentwicklungsamt
\ Fachbereich Vermessung und Geoinformation

Met 21.06.2022
A 2 NEN \\




	1. Gegenstand der Vorlage: Bebauungsplan 8-85B
	2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Jochen Biedermann
	3. Beschlussentwurf:
	4.  Begründung
	4.1 Anlass und Erforderlichkeit der Geltungsbereichsreduzierung und Planinhaltsänderung
	4.2 Wesentlicher Planinhalt
	4.3 Verfahren

	5. Haushaltsrechtliche Auswirkungen
	6. Rechtsgrundlagen

